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Regeste

Invalidenversicherung (Invalidenrente) | Invalidenversicherung

Erwägungen

E. 1.1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen
gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Es ist folglich weder an die in der Beschwerde
geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann
eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie
mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen.
Immerhin prüft das Bundesgericht, unter Berücksichtigung der allgemeinen Pflicht zur
Begründung der Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ), grundsätzlich nur die geltend
gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( BGE
141 V 234 E. 1 S. 236 mit Hinweisen).

E. 1.2
Das Bundesgericht kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder
ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne
von Art. 95 BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ). Überdies muss die Behebung des
Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Neue
Tatsachen und Beweismittel dürfen nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid
der Vorinstanz dazu Anlass gibt ( Art. 99 Abs. 1 BGG ). Die beschwerdeführende Partei,
welche die Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz anfechten will, muss substanziiert
darlegen, inwiefern die Voraussetzungen einer Ausnahme gemäss Art. 105 Abs. 2 BGG
gegeben sind und das Verfahren bei rechtskonformer Ermittlung des Sachverhalts anders
ausgegangen wäre; andernfalls kann ein Sachverhalt, der vom im angefochtenen Entscheid
festgestellten abweicht, nicht berücksichtigt werden ( BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 18 mit
Hinweisen).

E. 2
Streitig und zu prüfen ist, ob das kantonale Gericht Bundesrecht verletzt hat, als es einen
Rentenanspruch des Versicherten verneint hat.

E. 3.1
Der Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung setzt unter anderem voraus, dass
die versicherte Person invalid oder von Invalidität unmittelbar bedroht ist. Invalidität ist
gemäss Art. 8 Abs. 1 ATSG die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze
oder teilweise Erwerbsunfähigkeit.



E. 3.2
Zur Bestimmung des Invaliditätsgrades wird gemäss Art. 16 ATSG das
Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der unfallbedingten Invalidität
und nach Durchführung allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine zumutbare
Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte (sog. Invalideneinkommen),
in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht
invalid geworden wäre (sog. Valideneinkommen).

E. 4
Das kantonale Gericht hat in umfassender Würdigung der medizinischen Akten den
Gesundheitszustand des Beschwerdeführers in für das Bundesgericht verbindlicher Weise
festgestellt und dabei insbesondere gestützt auf das Gutachten der Dr. med. B.________
und die darin erhobene akzentuierte Persönlichkeit gefolgert, dass er nicht an einem
invalidenversicherungsrechtlich relevanten Gesundheitsschaden leidet. Im Sinne einer
Alternativbegründung hat es im Weiteren erwogen, selbst bei Annahme einer relevanten
Persönlichkeitsstörung würde sich kein Rentenanspruch ergeben. Der Versicherte sei in der
Lage, ein Invalideneinkommen von mindestens Fr. 74'401.- zu erzielen, was verglichen mit
einem Valideneinkommen von          Fr. 118'356.- einen Invaliditätsgrad von 37 % ergebe.
Der Beschwerdeführer bringt hiegegen vor, er könne lediglich noch einfache und repetitive
Tätigkeiten verrichten und dabei ein Invalideneinkommen von Fr. 56'019.60 erzielen.
Damit betrage sein Invaliditätsgrad 53 %.

E. 5
Geht man von einer relevanten Persönlichkeitsstörung aus, so ist der Beschwerdeführer
gesundheitsbedingt nicht mehr in der Lage, den klassischen Lehrerberuf auszuüben. Jede
andere Tätigkeit bleibt ihm aber vollumfänglich zumutbar, wie die Vorinstanz gestützt auf
die in dieser Hinsicht übereinstimmenden Einschätzungen der Gutachterin und des
behandelnden Psychiaters verbindlich festgestellt hat. Aufgrund seiner
Hochschulausbildung erscheint damit nicht nachvollziehbar, weshalb er künftig auf
einfache und repetitive Tätigkeiten eingeschränkt sein sollte. Das von der Vorinstanz auf Fr.
74'401.- bemessene Invalideneinkommen erscheint damit eher zu tief, auf jeden Fall nicht
als zu hoch bemessen. Dass der Versicherte weiterhin in der Lage ist, bei einem 100 %-
Pensum ein weit höheres Einkommen als das von ihm geltend gemachte von Fr. 56'019.- zu
erzielen, beweist im Übrigen der Umstand, dass er gemäss den verbindlichen Feststellungen
der Vorinstanz mit seiner Tätigkeit bei C.________ in einem 50 %-Pensum bereits einen
Jahreslohn von Fr. 52'000.- erzielt.

E. 6
Ist selbst bei Annahme einer relevanten Persönlichkeitsstörung ein rentenbegründener
Invaliditätsgrad auszuschliessen, erübrigen sich weitere Abklärungen zur Relevanz seiner
Störung. Die offensichtlich unbegründete Beschwerde ist im Verfahren nach Art. 109 Abs.
2 lit. a BGG abzuweisen.

E. 7
Dem Prozessausgang entsprechend sind die Gerichtskosten dem unterliegenden
Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ).
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